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	Statuten
der
Arbeitsgemeinschaft für praxisorientierte Schulreformen



	Name / Sitz

Domizil
Zweck
Mitgliedschaft


	
	Art 1

Unter dem Namen Arbeitsgemeinschaft für praxisorientierte Schulreformen, nachstehend «SCHULE MIT ZUKUNFT» genannt, besteht im Kanton Zürich ein Verein gemäss Art 60ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches.

Art 2
Das Domizil der „SCHULE MIT ZUKUNFT“ befindet sich am Wohnort ihres/-r Präsidenten/-in.

Art 3

Die «SCHULE MIT ZUKUNFT» 
· leistet Beiträge zu einer praxisorientierten Schulentwicklung 

· ist Ansprechpartner für politische Parteien, Elternorganisationen, Schulen, Behörden und Medien.
· fördert den Meinungsaustausch zwischen verschiedenen Akteuren in der Bildungspolitik des Kantons Zürich.
Art 4
Der Beitritt zur «SCHULE MIT ZUKUNFT» steht allen interessierten Einzelpersonen, die auch Lehrerorganisationen oder politische Parteien vertreten können, offen.

Art 5
Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt auf ein schriftliches Gesuch durch den Leitenden Ausschuss.

Art 6
Die Mitgliedschaft erlischt infolge Austritt oder Ausschluss. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Leitenden Ausschuss auf Ende eines Kalenderjahres. 
Organisation
Art 7
Die Organe von «SCHULE MIT ZUKUNFT» sind:

die Generalversammlung

der Leitende Ausschuss

die Rechnungsrevisoren


	Generalversammlung
Leitender Ausschuss

	
	Art 8
Die Generalversammlung der Mitglieder ist das oberste Organ der «SCHULE MIT ZUKUNFT». Sie wird jährlich einmal, im ersten Quartal, zur Erledigung der ordentlichen Geschäfte durch den Leitenden Ausschuss einberufen.

Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit durch den Leitenden Ausschuss oder auf schriftliches Verlangen von mindestens einem Viertel der Mitglieder durch den (die) Präsidenten (-in) einberufen werden.

Zeitpunkt, Ort und Traktanden sind in der Regel mindestens 20 Tage vor der Versammlung bekannt zu geben.

Art 9
Die Geschäfte der Generalversammlung sind:

1. Wahl des Leitenden Ausschusses und des/der Präsidenten/-in der «SCHULE MIT ZUKUNFT».

2. Abnahme der Jahresrechnung.

3. Festsetzung des Mitgliederbeitrages.

4. Wahl von zwei Rechnungsrevisoren und eines Ersatzmitgliedes.

5. Festlegung der Strategie und der Ziele von «SCHULE MIT ZUKUNFT».

6. Anträge des Leitenden Ausschusses und der Mitglieder.

7. Ausschluss von Mitgliedern.

8. Statutenänderungen und Auflösung von «SCHULE MIT ZUKUNFT».
Art 10
Anträge von Mitgliedern sind mindestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich an den Leitenden Ausschuss zu Handen der Generalversammlung zu richten. Die Begründung kann mündlich erfolgen.

Art 11
Der Leitende Ausschuss besteht aus mindestens vier Mitgliedern:

Präsident/-in
Vizepräsident/-in
Aktuar/-in

Kassier/-in

und Beisitzer/-innen 

Der/die Präsident/-in wird von der Generalversammlung bestimmt. Im Übrigen konstituiert sich der Leitende Ausschuss selbst.

Der Leitende Ausschuss wird bei Bedarf durch den/die Präsidenten/-in einberufen.




	Rechnungsrevisoren

Amtsdauer

Beschlussfassung

Allgemeines

	
	Der Leitende Ausschuss ist verantwortlich für die Tätigkeit der «SCHULE MIT ZUKUNFT». Er bereitet die Geschäfte für die Generalversammlung vor und organisiert für alle Mitglieder Veranstaltungen, welche dem Vereinszweck dienen.

Ihm obliegen insbesondere:

1. die Vertretung der «SCHULE MIT ZUKUNFT» nach aussen und die Leitung der damit zusammenhängenden Geschäften und Aktivitäten;

2. der Vollzug der Beschlüsse der Generalversammlung;

3. die Aufnahme von Mitgliedern;

4. die Organisation von Vernehmlassungen unter den Mitgliedern im Zusammenhang mit dem Vereinszweck;

5. die Einsetzung von Arbeitsgruppen im Zusammenhang mit einzelnen Sachgeschäften des Vereinszweckes;
6. die Einladung von Vertretern aus Behörden und Ämtern an die Generalversammlung und Veranstaltungen, welche dem Vereinszweck dienen;

7. Erstellen der Jahresrechnung

Art 12
Die Rechnungsrevisoren haben die Jahresrechnung samt Belegen zu prüfen und darüber zu Handen der Generalversammlung schriftlich Bericht zu erstatten.

Art 13
Die Amtsdauer sämtlicher Organe beträgt drei Jahre. Die Mitglieder des Leitenden Ausschusses, der/die Präsident/-in und die Revisoren können für die folgende Amtsdauer wieder bestätigt werden.

Art 14
Bei Abstimmungen der Generalversammlung entscheidet das relative Mehr der stimmberechtigten Mitglieder. Jedes Einzelmitglied verfügt über eine Stimme. Der/die Präsident /-in beteiligt sich nicht an den Abstimmungen. Bei Stimmengleichheit kommt der/dem Vorsitzenden der Stichentscheid zu.

Finanzielles

Art 15
Die Ausgaben der «SCHULE MIT ZUKUNFT» werden aus den Beiträgen der Mitglieder und allfälligen Zuwendungen bestritten. Der maximale Jahresbeitrag beträgt Fr. 300.--.

	Haftung
Statutenrevision
Auflösung
Subsidiäre Bestimmungen
Inkrafttretung
	
	Art 16
Für die Verbindlichkeiten von «SCHULE MIT ZUKUNFT» haftet das Vereinsvermögen, das einzelne Mitglied in der Höhe eines Jahresbeitrages gemäss §15.

Allgemeine Bestimmungen

Art 17
Die Statuten können an jeder Generalversammlung geändert werden, wenn der Antrag auf Revision auf der Traktandenliste bekannt gegeben wurde. Eine Statutenänderung bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

Art 18
Die «SCHULE MIT ZUKUNFT» kann auf Antrag des Leitenden Ausschusses durch die Generalversammlung aufgelöst werden, sofern mindestens zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zustimmen. 

Art 19
Die vorliegenden Statuten treten mit ihrer Genehmigung durch die Gründungsversammlung in Kraft.

Die vorliegenden Statuten wurden an der Gründungsversammlung des Vereins «SCHULE MIT ZUKUNFT» am 10. August 2004 genehmigt.

Dübendorf, den 10. August 2004
Die Vorsitzende
Der Aktuar




